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(2) Die Sicherheit oder Ordnung des
öffentlichen Verkehrs darf durch bauli-
che Anlagen sowie andere Anlagen und
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 oder ihre Nutzung nicht gefähr-
det werden.

(2) Die Sicherheit oder Ordnung des
öffentlichen Verkehrs darf durch bauli-
che Anlagen sowie andere Anlagen und
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1
Satz 2 oder ihre Nutzung nicht gefähr-
det werden.

Abschnitt 2
Bauarten und Bauprodukte

Zweiter Abschnitt
Bauarten und Bauprodukte

§ 17
Bauarten

§ 24
Bauarten

(1) Bauarten dürfen nur angewendet
werden, wenn bei ihrer Anwendung die
baulichen Anlagen bei ordnungsgemä-
ßer Instandhaltung während einer dem
Zweck entsprechenden angemessenen
Zeitdauer die Anforderungen dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Geset-
zes erfüllen und für ihren Anwendungs-
zweck tauglich sind.

(2) 1Bauarten, die von Technischen Bau-
bestimmungen nach § 87 Absatz 2 Num-
mer 2 oder Nummer 3 Buchstabe a
wesentlich abweichen oder für die es
allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik nicht gibt, dürfen bei der Errichtung,
Änderung und Instandhaltung bau-
licher Anlagen nur angewendet wer-
den, wenn für sie
1. eine allgemeine Bauartgenehmigung

durch das Deutsche Institut für Bau-
technik oder

2. eine vorhabenbezogene Bauartge-
nehmigung durch die oberste Bau-
aufsichtsbehörde

erteilt worden ist.

(1) 1Bauarten, die von Technischen Bau-
bestimmungen wesentlich abweichen
oder für die es allgemein anerkannte
Regeln der Technik nicht gibt (nicht gere-
gelte Bauarten), dürfen bei der Errich-
tung, Änderung und Instandhaltung
baulicher Anlagen nur angewendet
werden, wenn für sie
1. eine allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall
erteilt worden ist.

2§ 21 Absatz 2 bis 7 und § 23 Absatz 2
gelten entsprechend.

(3) 1Anstelle einer allgemeinen Bauart-
genehmigung genügt ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bau-

2Anstelle einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung genügt ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis,
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arten, wenn die Bauart nach allgemein
anerkannten Prüfverfahren beurteilt
werden kann. 2In der Verwaltungsvor-
schrift nach § 86 Absatz 11 werden diese
Bauarten mit der Angabe der maßge-
benden technischen Regeln bekannt
gemacht. 3§ 22 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

wenn die Bauart nicht der Erfüllung
erheblicher Anforderungen an die
Sicherheit baulicher Anlagen dient oder
nach allgemein anerkannten Prüfver-
fahren beurteilt wird. 3Das Deutsche
Institut für Bautechnik macht diese Bauar-
ten mit der Angabe der maßgebenden tech-
nischen Regeln und, soweit es keine allge-
mein anerkannten Regeln der Technik gibt,
mit der Bezeichnung der Bauarten im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde in der Bauregelliste A bekannt. 4§ 20
Abs. 5 und 6 sowie §§ 21 und 23 gelten
entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3
Absatz 1 nicht zu erwarten sind, kann
die oberste Bauaufsichtsbehörde im Ein-
zelfall oder für genau begrenzte Fälle
allgemein festlegen, dass eine Bauartge-
nehmigung nicht erforderlich ist.
(5) 1Bauarten bedürfen einer Bestäti-
gung ihrer Übereinstimmung mit den
Technischen Baubestimmungen nach
§ 87, den allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen, den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen für Bauarten oder
den vorhabenbezogenen Bauartgeneh-
migungen. 2Als Übereinstimmung gilt
auch eine Abweichung, die nicht
wesentlich ist. 3§ 24 Absatz 2 gilt für den
Anwender der Bauart entsprechend.
(6) 1Bei Bauarten, deren Anwendung in
außergewöhnlichem Maß von der Sach-
kunde und Erfahrung der damit betrau-
ten Personen oder von einer Ausstat-
tung mit besonderen Vorrichtungen
abhängt, kann in der Bauartgenehmi-
gung oder durch Rechtsverordnung der
obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass der Anwender
über solche Fachkräfte und Vorrichtun-
gen verfügt und den Nachweis hierüber
gegenüber einer Prüfstelle nach § 25
Absatz 1 Nummer 6 zu erbringen hat.
2In der Rechtsverordnung können Min-

5Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1
nicht zu erwarten sind, kann die oberste
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder
für genau begrenzte Fälle allgemein
festlegen, dass eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung oder eine Zustimmung
im Einzelfall nicht erforderlich ist.
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass
für bestimmte Bauarten, auch soweit sie
Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder
teilweise anwendbar ist, wenn die anderen
Rechtsvorschriften dies verlangen oder
zulassen.


